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Einleitung

Der Versammlungsleiter ist die zentrale Figur der Hauptversammlung einer jeden
Aktiengesellschaft. Er leitet die Hauptversammlung von der Eröffnung über die
Erledigung der Tagesordnung bis hin zu deren Schließung. Er koordiniert nicht nur
den Versammlungsablauf, sondern fungiert auch als Schnittstelle zwischen den
unterschiedlichen Teilnehmergruppen und hat für einen geordneten Verhandlungs-
ablauf zu sorgen. Dies stellt sich mitunter als schwierige Aufgabe dar. An den
Hauptversammlungen der großen Aktiengesellschaften nehmen meist mehrere
hundert Aktionäre teil, die ihr Rederecht immer extensiver wahrnehmen. Die Re-
debeiträge beziehen sich dabei nicht immer nur auf Punkte der Tagesordnung,
sondern vielfach nutzen (Klein-)Aktionäre die Gelegenheit, um sich öffentlich-
keitswirksam zu allgemeinpolitischen Themen zu äußern.1 Der Hauptversamm-
lungsleiter muss in diesen Fällen eingreifen, um die Funktionsfähigkeit der
Hauptversammlung sicherzustellen.2Darüber hinaus kann es zu Zwischenrufen oder
auch Auseinandersetzungen zwischen Aktionären oder Aktionärsgruppen und der
Verwaltung kommen. Die Verwaltungsmitglieder werden auf Kritik von Seiten der
Aktionäre schon deshalb eingehen, weil die Hauptversammlung nicht nur der In-
formation der Aktionäre, sondern auch der Selbstdarstellung des Unternehmens in
der Öffentlichkeit dient.3 Auch in diesen Fällen hängt es vom Geschick des
Hauptversammlungsleiters ab, ob die Debatte koordiniert verläuft, oder ob es zu
einer Konfrontation zwischen Aktionärsgruppen und der Verwaltung kommt.4

Aus der Aufgabe des Hauptversammlungsleiters, für die sachgemäße Abhand-
lung der Tagesordnung in angemessenem Zeitrahmen zu sorgen, leiten Rechtspre-
chung und Schrifttum umfangreiche Leitungs- und Ordnungsbefugnisse ab. Zu den
vielfältigen Befugnissen des Hauptversammlungsleiters gehören unter anderem die
Zulassung der Teilnehmer zur Hauptversammlung, die Durchführung von Sicher-
heitskontrollen, die Eröffnung derHauptversammlung, die Leitung derAussprache –
gegebenenfalls mit Beschränkungen der Rede- und Fragezeit –, die Leitung des
Abstimmungsverfahrens mit Feststellung des Abstimmungsergebnisses sowie die
Schließung der Hauptversammlung. Die Anordnung all dieser Maßnahmen unter-
liegt häufig tatsächlichen oder rechtlichen Unsicherheiten. Eine (vermeintlich)
rechtswidrige Maßnahme des Hauptversammlungsleiters begründet in der Regel die

1 Siehe dazu: Max, AG 1991, 77.
2 Vgl. Begr. RegE zu § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG, BT-Drucks. 15/5092, S. 17; Koch, in:

Hüffer/Koch, AktG, § 131, Rn. 42.
3 Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 516 ff.; Max, AG 1991, 77.
4 Butzke, ZIP 2005, 1164.



Anfechtbarkeit der in der jeweiligenHauptversammlung gefassten Beschlüsse. Denn
der Hauptversammlungsleiter greift insbesondere mit der Anordnung von Ord-
nungsmaßnahmen in Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre ein. Insoweit bergen
Fehler bei der Versammlungsleitung ein hohes Schadenspotential für die Gesell-
schaft.

Höchstrichterliche Rechtsprechung zur verbandsrechtlichen Stellung des
Hauptversammlungsleiters existiert gleichwohl nicht. Das LG Ravensburg hat in
einem jüngeren Urteil ohne nähere Begründung festgestellt, dass der Hauptver-
sammlungsleiter kein eigenständiges Organ der Aktiengesellschaft sei. Damit folgte
es der herrschendenAuffassung im Schrifttum, die denHauptversammlungsleiter als
Funktionsgehilfen der Hauptversammlung kategorisiert. Erstaunlich ist, dass diese
Einordnung grundsätzlich ohne dogmatische Untermauerung vorgenommen wird.
Unbeantwortet bleibt insbesondere die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage der
Hauptversammlungsleiter tätig wird. Eine nähere Betrachtung zeigt, dass die zum
Hauptversammlungsleiter entwickelten Grundsätze nur schwerlich in Einklang zu
bringen sind mit seiner Kategorisierung als Funktionsgehilfe der Hauptversamm-
lung. Schon mit Blick auf den zulässigen Außeneinfluss in der Aktiengesellschaft
stellt sich die Frage, aus welchem Grund der Hauptversammlungsleiter als (ver-
meintlich) außenstehender Dritter berechtigt sein soll, in Mitgliedschaftsrechte der
Aktionäre einzugreifen und – umgekehrt – die Aktionäre verpflichtet sind, seinen
Anordnungen Folge zu leisten. Der schlichte Hinweis auf die Aufgabe des Haupt-
versammlungsleiters vermag insoweit keine Antwort zu liefern.

Um ein dogmatisches Fundament zu schaffen, soll – nach einer grundsätzlichen
Einführung – nachfolgend zunächst die verbandsrechtliche Stellung des Hauptver-
sammlungsleiters untersucht werden. Nach einer Konturierung des Organbegriffs
wird sich zeigen, dass der Hauptversammlungsleiter sämtliche Merkmale des Or-
ganbegriffs erfüllt. Dies gilt ganz unabhängig davon, dass seine Leitungs- und
Ordnungsbefugnisse auf organisatorische Maßnahmen im Rahmen der Hauptver-
sammlung beschränkt sind. Im Anschluss sollen die dogmatischen Konsequenzen
aus dieser Klassifizierung – sowohl für das Amt als auch die konkrete Person des
Hauptversammlungsleiters – gezogen werden. Dabei wird sich an verschiedenen
Stellen zeigen, dass die Einordnung des Hauptversammlungsleiters als Gesell-
schaftsorgan auf einer Linie liegt mit den Grundsätzen, die in Rechtsprechung und
Schrifttum bislang aus praktischen Erwägungen zum Hauptversammlungsleiter
entwickelt worden sind. Darüber hinaus lassen sich auf Grundlage der organ-
schaftlichen Qualifikation neue Ansätze für den Umgang mit einer fehlerhaften
Versammlungsleitung entwickeln. Dies gilt sowohl für die rechtliche Überprüfung
von Maßnahmen der Versammlungsleitung als auch für den Fall, dass der „falsche“
Hauptversammlungsleiter tätig wird. Zuletzt wird auf die Haftung des Hauptver-
sammlungsleiters als Organwalter gegenüber der Gesellschaft, den Aktionären und
Dritten eingegangen. Dabei werden nicht nur die Sorgfaltspflichten des Hauptver-
sammlungsleiters diskutiert, sondern auch die Möglichkeit und Notwendigkeit einer
Haftungsbeschränkung angesprochen.
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Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung ist primär der Versammlungsleiter
des Aktienrechts. Auf den Leiter der Gesellschafterversammlung einer GmbH wird
im Rahmen dieser Arbeit nur eingegangen, soweit sich wesentliche Unterschiede
zum Versammlungsleiter des Aktienrechts ergeben oder die Übertragung der zu ihm
entwickelten Grundsätze ins GmbH-Recht einer näheren Begründung bedarf.
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